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In der gerade wirtschaftlich herausfor-
dernden Zeit sollte der näher rückende 
Jahreswechsel auch dieses Mal wieder 
zum Anlass für einen Steuer-Check ge-
nommen werden. Denn es finden sich 
regelmäßig Möglichkeiten, durch gezielte 
Maßnahmen legal Steuern zu sparen bzw. 
die Voraussetzungen dafür zu schaffen.

– FÜR UNTERNEHMER

ANTRAG AUF GRUPPENBESTEUERUNG 

STELLEN

Bei Kapitalgesellschaften kann durch 
die Bildung einer Unternehmensgruppe
die Möglichkeit geschaffen werden, Ge-
winne und Verluste der einbezogenen 
Gesellschaften auszugleichen. Vorausset-
zungen sind die finanzielle Verbindung
(Kapitalbeteiligung von mehr als 50 % und 
Mehrheit der Stimmrechte) seit Beginn 
des Wirtschaftsjahres sowie ein entspre-
chend beim Finanzamt eingebrachter 
und sorgsam unterfertigter Gruppenan-
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trag (nunmehr auch über FinanzOnline 
möglich). Bei allen Kapitalgesellschaften, 
die das Kalenderjahr als Wirtschaftsjahr 
haben (d.h. Bilanzstichtag 31.12.) ist der 
Gruppenantrag bis spätestens 31.12.2025
einzubringen. Gleiches gilt für die Aufnah-
me in eine bestehende Steuergruppe (z.B., 
weil eine neue Beteiligung am 1.1.2025 
erworben wurde).

FORSCHUNGSFÖRDERUNG – 

FORSCHUNGSPRÄMIE

Die Forschungsprämie von 14  % ist als 
Steuergutschrift konzipiert und wirkt 
daher sowohl in Gewinn- als auch in 
Verlustjahren. Überdies sind die For-
schungsaufwendungen unabhängig von 
der Inanspruchnahme der Forschungs-
prämie steuerlich abzugsfähig. Die für 
die Prämie relevanten Forschungsauf-
wendungen können Personal- und Ma-
terialaufwendungen für F&E-Tätigkeiten, 
Gemeinkosten, Finanzierungskosten und 
unmittelbar der Forschung und Entwick-

Maßnahmen vor Jahresende 2025

– Für Unternehmer

– Für Arbeitgeber

– Für Arbeitnehmer

– Für alle Steuerpflichtigen
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lung dienende Investitionen (einschließ-
lich der Anschaffung von Grundstücken) 
umfassen. Die Forschungsprämie ist für 
die Eigenforschung (diese muss im Inland
erfolgen) der Höhe nach nicht gedeckelt. 
Für die Geltendmachung der Forschungs-
prämie ist die Vorlage eines positiven 
Gutachtens der FFG (Anforderung über 
FinanzOnline) erforderlich. Im Gegensatz 
dazu ist die Bemessungsgrundlage für 
Auftragsforschung – Voraussetzung ist 
wiederum, dass es sich um einen inlän-
dischen Auftragnehmer handelt - beim 
Auftraggeber mit 1.000.000  € begrenzt. 
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freibetrag kann aliquot auch für bereits 
im November 2025 gestartete, aber noch 
nicht abgeschlossene Investitionen in An-
spruch genommen werden. Die Basis für 
den Investitionsfreibetrag ist jährlich mit 
1 Mio.  € begrenzt, so dass sich durch ein 
gezieltes Vorziehen oder Verschieben von 
Investitionen Gestaltungsmöglichkeiten 
ergeben. Für Wirtschaftsgüter, für die ein 
Gewinnfreibetrag geltend gemacht wird, 
steht kein Investitionsfreibetrag zu.

ÖKO-ZUSCHLAG FÜR WOHNGEBÄUDE

Der für die Jahre 2024 und 2025 befris-
tet geltende Öko-Zuschlag von 15  % 
kann als zusätzliche Betriebsausgabe für 
thermisch-energetische Sanierungsmaß-
nahmen bei zu Wohnzwecken überlasse-
nen Gebäuden geltend gemacht werden. 
Begünstigte Maßnahmen sind u.a. eine 
Gebäudedämmung, der Austausch von 
Fenstern, Dach und Fassadenbegrünun-
gen und der Austausch eines fossilen 
Heizungssystems durch ein klimafreund-
liches Heizungssystem. 

BESCHLEUNIGTE ABSCHREIBUNG BEI 

GEBÄUDEN

Für Gebäude, die nach dem 30.6.2020 
angeschafft oder hergestellt worden sind, 
gilt eine beschleunigte AfA. Im ersten Jahr 
beträgt die AfA von den Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten das Dreifache des 
„normalerweise“ anzuwendenden Pro-
zentsatzes (7,5 % im betrieblichen Bereich 
bzw. 4,5 % im außerbetrieblichen Bereich), 
im darauffolgenden Jahr das Zweifache 
(5  % bzw. 3  %). Ab dem zweitfolgenden 
Jahr beträgt die Bemessung der AfA 2,5 % 
im betrieblichen Bereich bzw. 1,5 % bei der 
Vermietung und Verpachtung.

Für Wohngebäude im Betriebs- und Pri-
vatvermögen ist eine noch attraktivere 
Abschreibung möglich, sofern der Neubau 
zwischen 1.1.2024 und 31.12.2026 fertig-
gestellt wird und bestimmte ökologische 
Standards eingehalten werden („Klimaak-
tiv Bronze-Standard“). Es kann dann in den 
ersten drei Jahren nach Fertigstellung der 
3-fache-Wert der AfA angesetzt werden 
– bei Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung sind das jeweils 4,5  % für drei 
Jahre (keine Halbjahres-AfA).

ERSATZBESCHAFFUNGEN BEI 

VERÄUSSERUNGSGEWINNEN VON 

ANLAGEN

Natürliche Personen können die Versteu-
erung von Veräußerungsgewinnen für 
mindestens sieben Jahre im Anlagever-
mögen gehaltene Wirtschaftsgüter durch 
(eingeschränkte) Übertragung auf die 
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Die Vorlage eines FFG-Gutachtens ist bei 
der Auftragsforschung nicht erforderlich. 
Im Rahmen der Bemessungsgrundlage der 
eigenbetrieblichen Forschung kann auch 
ein fiktiver Unternehmerlohn angesetzt 
werden. Dieser beträgt 50  € (zuvor 45  €) 
pro für Forschung und Entwicklung geleis-
tete Tätigkeitsstunde, maximal 86.000  € 
pro Person.

GEWINNFREIBETRAG

Der Gewinnfreibetrag steht allen natür-
lichen Personen unabhängig von der Ge-
winnermittlungsart zu und beträgt bis zu 
15 % des Gewinnes. Bis zu einem Gewinn 
von 33.000  € steht jedem Steuerpflichti-
gen ohne Nachweis ein Grundfreibetrag 
von 15  % zu; für die Geltendmachung ei-
nes höheren Freibetrags sind entsprechen-
de Investitionen erforderlich. Begünstigte 
Investitionen umfassen grundsätzlich 
abnutzbare körperliche Anlagen, Wohn-
bauanleihen bzw. auch andere Wertpa-
piere wie z.B. Bundesanleihen, Bank- und 
Industrieschuldverschreibungen oder 
bestimmte Investment- und Immobili-
enfonds (sofern auch zur Deckung von 
Pensionsrückstellungen geeignet). Die 
Nutzungsdauer bzw. Behaltefrist beträgt 
jeweils 4 Jahre. Scheiden dem Betrieb ge-
widmete Wertpapiere vor dem Ablauf von 
4 Jahren aus, so kann eine Ersatzbeschaf-
fung durch Realinvestitionen erfolgen 
bzw. ist bei vorzeitiger Tilgung eine Wert-
papierersatzanschaffung binnen 2 Mona-
ten möglich. Bei Inanspruchnahme einer 
Betriebsausgabenpauschalierung steht 
nur der Grundfreibetrag zu (dies gilt auch 
bei der Pauschalierung für Kleinunterneh-
mer). Der Gewinnfreibetrag vermindert 
auch die GSVG-Bemessungsgrundlage 
und somit neben der Steuerbelastung 
auch die Sozialversicherungsbelastung. 
Der Gewinnfreibetrag wird für Gewinne 
von 33.000 € bis 178.000 € auf 13 % redu-
ziert und beträgt zwischen 178.000 € und 
353.000  € 7  %, zwischen 353.000  € und 
583.000 € nur mehr 4,5 %, für den darüber 
hinaus gehenden Teil der Gewinne entfällt 
der Freibetrag zur Gänze. Der Freibetrag 
beträgt daher maximal 46.400 €. 

VORGEZOGENE INVESTITIONEN 

(HALBJAHRESABSCHREIBUNG) BZW. 

ZEITPUNKT DER VORAUSZAHLUNG/

VEREINNAHMUNG BEI E-A-RECHNERN

Für Investitionen, die nach dem 30.6.2025 
getätigt werden, kann unabhängig vom 
Anschaffungszeitpunkt in der zweiten 
Jahreshälfte die halbe Jahres-AfA abge-
setzt werden. Das Vorziehen von Investi-
tionen spätestens in den Dezember 2025 

kann daher Steuervorteile bringen. Ge-
ringwertige Wirtschaftsgüter (seit 2023 
max. 1.000  €) können sofort zur Gänze 
abgesetzt werden. E-A-Rechner können 
grundsätzlich durch die Ausnutzung des 
Zufluss-, Abflussprinzips eine temporäre 
Verlagerung der Steuerpflicht erzielen. 
Für Investitionen seit 1.7.2020 kann al-
ternativ zur linearen AfA eine degressive 
AfA in Höhe von 30  % geltend gemacht 
werden. Dieser Prozentsatz ist auf den 
jeweiligen Buchwert (Restbuchwert) an-
zuwenden. Ausgeschlossen von dieser 
i.d.R. beschleunigten Abschreibung sind 
allerdings Investitionen in Gebäude, KFZ 
(nicht aber Investitionen in Elektrofahr-
zeuge), Firmenwerte oder immaterielle 
Wirtschaftsgüter, die nicht den Bereichen 
Digitalisierung, Ökologisierung oder Ge-
sundheit/Life-Science zuzuordnen sind. 
Jedenfalls ausgeschlossen von der degres-
siven AfA sind Investitionen in unkörperli-
che Wirtschaftsgüter, die zur entgeltlichen 
Überlassung bestimmt sind oder von 
konzernzugehörigen Unternehmen/be-
herrschenden Gesellschaftern erworben 
wurden. Für gebrauchte Wirtschaftsgüter 
kann ebenso wenig die beschleunigte Ab-
schreibung in Anspruch genommen wer-
den wie für Anlagen, die der Förderung, 
dem Transport oder der Speicherung fos-
siler Energieträger dienen sowie Anlagen, 
welche fossile Energieträger direkt nutzen.

Für in § 19 Abs. 3 EStG angeführte Ausga-
ben (z.B. Beratungs-, Miet-, Vertriebs-, Ver-
waltungs-, Zinskosten etc.) ist allerdings 
lediglich eine einjährige Vorauszahlung 
steuerlich abzugsfähig! Regelmäßig wie-
derkehrende Einnahmen oder Ausgaben, 
die zum Jahresende fällig werden, sind 
jenem Kalenderjahr zuzurechnen, zu 
dem sie wirtschaftlich gehören, wenn 
sie innerhalb von 15 Tagen vor oder nach 
dem 31.12. bewirkt werden. So genannte 
„stehengelassene Forderungen“, die nur 
auf Wunsch des Gläubigers später gezahlt 
werden, gelten allerdings als bereits (im 
alten Jahr) zugeflossen.

ERHÖHTEN INVESTITIONSFREIBETRAG 

AUSNÜTZEN

Seit 2023 konnte für die Anschaffung 
oder Herstellung von bestimmten Wirt-
schaftsgütern des abnutzbaren Anlage-
vermögens mit einer betriebsgewöhn-
lichen Nutzungsdauer von zumindest 4 
Jahren ein Investitionsfreibetrag geltend 
gemacht werden. Zur Ankurbelung der 
Konjunktur wurde für Investitionen vom 
1.11.2025 bis 31.12.2026 eine Erhöhung 
auf 20  % (bisher 10  %) bzw. für ökologi-
sche Investitionen auf 22 % (bisher 15 %) 
beschlossen. Der erhöhte Investitions-



3

Fortsetzung auf Seite 4

Klienten-Info – Wirtschafts- & Steuerrecht für die Praxis November 2025

schaftsjahres Wertpapiere im Nennbetrag 
von mindestens 50  % des am Schluss 
des vorangegangenen Wirtschaftsjahres 
ausgewiesenen steuerlichen Pensions-
rückstellungsbetrages im Betriebsvermö-
gen vorhanden sein. Es sollte daher das 
Vorhandensein einer entsprechenden 
Bedeckung noch vor Jahresende überprüft 
werden.

ENERGIEABGABENRÜCKVERGÜTUNG

Die Antragstellung für das Kalenderjahr 
2020 hat bis spätestens 31.12.2025 zu 
erfolgen.

schäftsunterlagen des Jahres 2018. Wei-
terhin aufzubewahren sind Unterlagen, 
welche für ein anhängiges Abgaben- oder 
sonstiges behördliches/gerichtliches Ver-
fahren von Bedeutung sind. Unterlagen für 
Grundstücke bei Vorsteuerrückverrech-
nung sind 12 Jahre lang aufzubewahren. 
Dienen Grundstücke nicht ausschließlich 
unternehmerischen Zwecken und wurde 
beim nichtunternehmerischen Teil ein 
Vorsteuerabzug in Anspruch genommen, 
verlängert sich die Aufbewahrungspflicht 
unter gewissen Voraussetzungen auf 22 
Jahre. Die Aufbewahrungspflicht für Un-
terlagen i.Z.m. Grundstücken beträgt auch 
22 Jahre, wenn mit der Vermietung zu 
Wohnzwecken bzw. unternehmerischen 
Nutzung ab 01.04.2012 begonnen wurde. 
Keinesfalls sollten Unterlagen vernichtet 
werden, die zur Beweisführung z.B. bei 
Produkthaftung, Eigentums-, Bestands- 
und Arbeitsvertragsrecht dienen.

ABZUGSFÄHIGKEIT VON SPENDEN

Spenden aus dem Betriebsvermögen an 
bestimmte Forschungseinrichtungen 
und der Erwachsenenbildung dienende 
Lehreinrichtungen wie auch Universitäten 
können bis zu einem Maximalbetrag von 
10 % des Gewinnes Betriebsausgabe sein. 
Zusätzlich und betragsmäßig unbegrenzt 
können auch Geld- und Sachspenden, 
die mit der Hilfestellung bei Katastro-
phenfällen zusammenhängen, geltend 
gemacht werden, sofern sie der Werbung 
dienen. Auch Spenden für mildtätige 
Zwecke, Tierschutz und an freiwillige 
Feuerwehren sind als Betriebsausgabe 
absetzbar. Wesentlich ist mitunter, dass 
die Spenden empfangende Organisation 
bzw. der Spendensammelverein in der 
BMF-Liste aufscheint und dass die Spende 
im Jahr 2025 geleistet wurde. Seit 2024 
können unter gewissen Voraussetzungen 
(Gemeinnützigkeit) auch Spenden an 
Schulen, Kindergärten, Kultureinrichtun-
gen oder Sportvereine abgesetzt werden. 
Eine doppelte Berücksichtigung einer 
bestimmten Spende als Betriebsausgabe 
und als Sonderausgabe ist nicht möglich. 
Zu beachten ist auch, dass betriebliche 
und private Spenden zusammen das Ma-
ximum von 10  % des Gesamtbetrags der 
Einkünfte nicht überschreiten dürfen. Seit 
dem Jahr 2024 ist auch die Zuwendung 
von Lebensmitteln an begünstigte mildtä-
tige Einrichtungen einkommensteuerlich 
steuerneutral möglich.

WERTPAPIERDECKUNG BEI 

PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN

Zur Vermeidung von steuerlichen Straf-
zuschlägen müssen zum Ende des Wirt-

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 
von Neuinvestitionen einer sofortigen Be-
steuerung entziehen (Steuerstundungsef-
fekt).

BEACHTUNG DER UMSATZGRENZE FÜR 

KLEINUNTERNEHMER

Diese Umsatzsteuerbefreiung (ohne Vor-
steuerabzug) ist nur bei einem Jahresbrut-
toumsatz von bis zu 55.000  € möglich. 
Unternehmer, die Gefahr laufen, diese 
Grenze im Jahr 2025 zu überschreiten, 
sollten - sofern möglich (und sofern auch 
im Vorjahr die Grenze überschritten wor-
den ist) – den Abschluss der Leistungser-
bringung auf 2026 verschieben. Ein Ver-
schieben lediglich des Zahlungseingangs 
ist nicht ausreichend für die Einhaltung 
der Kleinunternehmergrenze. 

GSVG-BEFREIUNG

Kleinstunternehmer (Jahresumsatz unter 
55.000 €, Einkünfte unter 6.613,20 €) kön-
nen eine GSVG-Befreiung für 2025 bis 31. 
Dezember 2025 beantragen. Berechtigt 
sind Jungunternehmer (max. 12 Monate 
GSVG-Pflicht in den letzten 5 Jahren), 
Personen ab 60 Jahren (Regelpensions-
alter) bzw. Personen über 57 Jahre, wenn 
die genannten Grenzen in den letzten 5 
Jahren nicht überschritten wurden. Die 
Befreiung kann auch während des Be-
zugs von Kinderbetreuungsgeld oder bei 
Bestehen einer Teilversicherung während 
der Kindererziehung beantragt werden. 
Diesbezüglich gilt eine monatliche Grenze 
von 551,10 € bzw. ein monatlicher Umsatz 
von 4.583,33 € ( jeweils im Durchschnitt).

VORAUSZAHLUNG VON GSVG-BEITRÄGEN

Bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern wird 
eine Vorauszahlung von GSVG-Beiträgen 
dann anerkannt, wenn diese in ihrer Höhe 
der voraussichtlichen Nachzahlung für das 
betreffende Jahr entspricht. Rechnen Sie 
mit einer Nachzahlung, können Sie durch 
Leistung einer freiwilligen Vorauszahlung 
den Gewinn reduzieren bzw. glätten und 
damit eventuell nachteilige Progressions-
sprünge vermeiden.

NETZKARTEN FÜR SELBSTÄNDIGE

Seit 2022 können Selbständige (nicht 
auf andere übertragbare) Netzkarten für 
den öffentlichen Verkehr im Ausmaß von 
50 % der Ausgaben pauschal als Betriebs-
ausgaben absetzen, sofern diese auch für 
betriebliche Fahrten verwendet werden.

AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN

Mit 31.12.25 endet grundsätzlich die 
7-jährige Aufbewahrungspflicht für Ge-
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LOHNSTEUER- UND BEITRAGSFREIE 

ZUWENDUNGEN AN DIENSTNEHMER 

(PRO DIENSTNEHMER P.A.)

»	 Betriebsveranstaltungen (z.B. Weih-
nachtsfeier) 365 €;

»	 Sachzuwendungen (z.B. Weihnachtsge-
schenk) 186 €;

»	 Klimaticket: Seit 1.7.2022 ist die gänzli-
che oder teilweise Übernahme von Wo-
chen-, Monats- oder Jahreskarten für 
öffentliche Verkehrsmittel steuerfrei 
möglich. Dazu zählt auch das Klimati-
cket;

»	 Freiwillige soziale Zuwendungen an 
den Betriebsratsfonds sowie zur Besei-
tigung von Katastrophenschäden;

»	 Kostenlose oder verbilligte Benützung 
von Einrichtungen und Anlagen, die 
der Arbeitgeber allen oder bestimmten 
Gruppen von Arbeitnehmern zur Verfü-
gung stellt (z.B. Kindergärten, Sportan-
lagen oder Betriebsbibliotheken, nicht 
aber ein vergünstigtes Fitnesscenter 
oder Garagenabstellplätze);

»	 Zukunftssicherung (z.B. Er- und Able-
bensversicherungen, Krankenversiche-
rungen, Anteile an Pensionsinvestment-
fonds oder Pensionskassenbeiträge) bis 
300 €;

»	 Freie oder verbilligte Mahlzeiten und 
Getränke am Arbeitsplatz von bis zu 8 € 
pro Arbeitstag;

»	 Zuschuss für Kinderbetreuungskosten 
2.000 € (pro Kind);

»	 Mitarbeiterrabatte auf Produkte des 
Unternehmens, die nicht höher als 
20 % sind, führen zu keinem Sachbezug. 
Diese 20  % sind eine Freigrenze, d.h. 
wird ein höherer Rabatt gewährt, liegt 
prinzipiell ein Vorteil aus dem Dienst-
verhältnis vor, von dem im gesamten 
Kalenderjahr nur 1.000  € (Freibetrag) 
steuerfrei sind;

– FÜR ARBEITGEBER
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– FÜR ARBEITNEHMER

»	 Steuerfreie Mitarbeiterprämie: im 
Ausmaß von bis zu 1.000  € kann im 
Jahr 2025 unter bestimmten Vorausset-
zungen eine Mitarbeiterprämie ausbe-
zahlt werden, für die keine Lohnsteuer 
anfällt. Anders als in den Vorjahren 
besteht jedoch eine Sozialversiche-
rungspflicht sowie keine Befreiung von 
anderen Lohnnebenkosten. Die Lohn-
steuerfreiheit der Mitarbeiterprämie ist 
jedoch nicht mehr an eine kollektivver-
tragliche Regelung gebunden – es müs-
sen jedoch sachliche betriebsbezogene 
Gründe für die Gewährung vorliegen. 
Auf die Grenze von 3.000  € sind Zah-
lungen aus der zuvor genannten Mitar-
beitergewinnbeteiligung anzurechnen, 
sodass hier eine gewisse Konkurrenz 
besteht.

»	 Mitarbeiterbeteiligung: für den Vorteil 
aus der unentgeltlichen oder verbillig-
ten Abgabe von Unternehmensanteilen 
an Mitarbeiter besteht ein jährlicher 
Freibetrag pro Mitarbeiter i.H.v. 3.000 €. 
Seit dem 1.1.2018 gibt es auch die 
Möglichkeit der unentgeltlichen oder 
verbilligten Abgabe von Aktien bis zu 
einem Wert von 4.500  € pro Jahr in 
steuer- und sozialversicherungsbefrei-
ter Form. Voraussetzung ist, dass eine 
Mitarbeiterbeteiligungsstiftung die 
Aktien bis zum Ende des Dienstverhält-
nisses treuhändig verwaltet;

»	 Mitarbeitergewinnbeteiligung: eine 
Gewinnbeteiligung von bis zu 3.000  € 
im Kalenderjahr kann steuerfrei (nicht 
aber sozialversicherungsfrei) ausbe-
zahlt werden;

– FÜR ARBEITGEBER    (Fortsetzung von Seite 3)

WERBUNGSKOSTEN NOCH VOR 

JAHRESENDE BEZAHLEN

Ausgaben, die in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der nichtselbständigen 
Tätigkeit stehen, müssen noch vor dem 
31.12.25 entrichtet werden, damit sie 
2025 von der Steuer abgesetzt werden 
können. Oftmals handelt es sich dabei um 
berufsbedingte Aus-, Fortbildungs- und 
Umschulungskosten. Werbungskosten 
sind entsprechend nachzuweisen (Rech-
nungen, Quittungen, Fahrtenbuch) und 
nur zu berücksichtigen, sofern sie insge-
samt 132  € (Werbungskostenpauschale) 
übersteigen. Überdies können die Kosten 
für die Anschaffung ergonomisch geeig-
neten Mobiliars fürs Home-Office (z.B. 
Schreibtisch, Drehstuhl, Beleuchtung) von 
bis zu 300 € als zusätzliche Werbungskos-
ten geltend gemacht werden. Auch ohne 
Nachweis der Kosten können pauschal 
3  € pro Home-Office-Tag (für maximal 
100 Tage) als Werbungskosten abgesetzt 
werden.

ARBEITNEHMERVERANLAGUNG 2020 

BZW. ANTRAG AUF RÜCKZAHLUNG 

VON ZU UNRECHT EINBEHALTENER 

LOHNSTEUER

Neben der Pflichtveranlagung (z.B. nicht-
lohnsteuerpflichtige Einkünfte von mehr 
als 730 € p.a.) gibt es auch die Antragsver-
anlagung, aus der ein Steuerguthaben zu 
erwarten ist. Dieser Antrag ist innerhalb 
von 5 Jahren zu stellen. Für das Jahr 2020 
läuft die Frist am 31.12.2025 ab. Dabei 
können Werbungskosten, Sonderausga-
ben, außergewöhnliche Belastungen etc. 
geltend gemacht werden, die im Rahmen 
des Freibetragsbescheids noch nicht be-
rücksichtigt wurden. Weitere gute Gründe 
für eine Arbeitnehmerveranlagung sind 
z.B. zu Unrecht einbehaltene Lohnsteuer, 
der Anspruch auf Negativsteuer bei gerin-
gen Bezügen, die Nichtberücksichtigung 
des Pendlerpauschales oder der unterjäh-
rige Wechsel des Arbeitgebers bzw. nicht-
ganzjährige Beschäftigung.

SONDERAUSGABEN OHNE 

HÖCHSTBETRAG UND KIRCHENBEITRAG

Folgende Sonderausgaben sind ohne 
Höchstbetrag unbeschränkt abzugsfähig: 
Nachkauf von Pensionsversicherungs-
zeiten, Beiträge zur freiwilligen Weiter-
versicherung in der Pensionsversiche-
rung, bestimmte Renten und dauernde 
Lasten sowie Steuerberatungskosten 
(wenn nicht bereits Betriebsausgaben/
Werbungskosten). Pauschalierte Steuer-
pflichtige können Steuerberatungskosten 
jedenfalls als Sonderausgaben absetzen. 
Kirchenbeiträge sind bis zu 600 € absetz-
bar und werden über die Meldung an das 
Finanzamt automatisch berücksichtigt.

SPENDEN ALS SONDERAUSGABEN

An bestimmte Organisationen (For-
schungseinrichtungen, öffentliche Mu-
seen etc.) können Spenden i.H.v. max. 
10  % des Einkommens geltend gemacht 
werden. Wurden bereits im betrieblichen 
Bereich diesbezüglich Spenden als Be-
triebsausgaben abgesetzt, so verringert 
sich das Maximum bei den Sonderausga-
ben. Ebenso können durch private (Geld)
Spenden an mildtätige Organisationen, 
Tierschutzvereine und Tierheime (BMF-
Liste) sowie an freiwillige Feuerwehren 
Steuern gespart werden. Die Obergrenze 
(aus betrieblichen und privaten Spenden) 
liegt bei 10 % des Gesamtbetrags der Ein-
künfte. Ab 2024 wurde mit dem Gemein-
nützigkeitsreformgesetz die Abzugs-
fähigkeit von Spenden u.a. für Schulen, 
Kindergärten, Kultureinrichtungen oder 
Sportvereine erweitert. Voraussetzung ist 
die Gemeinnützigkeit dieser Organisatio-
nen.

ZUKUNFTSVORSORGE – BAUSPAREN 

– PRÄMIENBEGÜNSTIGTE 

PENSIONSVORSORGE

Die 2025 geförderte private Zukunftsvor-
sorge im prämienbegünstigten Ausmaß 
von 3.552,60  € p.a. führt zur staatlichen 
Prämie von 4,25 % (150,99 €). Beim Bau-
sparen gilt für 2025 eine staatliche Prä-
mie von 18  € beim maximal geförderten 
Einzahlungsbetrag von 1.200 € (sofern der 
Bausparvertrag das gesamte Jahr aufrecht 
war).

HANDWERKER- UND REPARATURBONUS 

20  % der Nettokosten von Handwer-
kerleistungen im privaten Wohn- und 
Lebensbereich können bis zum maxima-
len Betrag von 1.500  € pro Person (bzw. 
pro Wohneinheit) als Handwerkerbonus 
lukriert werden. Die Antragstellung hat 
online unter www.handwerkerbonus.gv.at 
zu erfolgen. Beim Reparaturbonus sind 
die zur Verfügung gestellten Mittel be-
reits ausgeschöpft, Plänen der Regierung 
zufolge soll aber im Dezember bereits die 
„Geräte-Retter-Prämie“ als Nachfolgepro-
gramm gestartet werden.

ZUWENDUNGEN AN PRIVATSTIFTUNGEN

Ab 1.1.2026 kommt es zur Erhöhung der 
Stiftungseingangssteuer und Stiftungs-
eingangssteueräquivalents von 2,5  % auf 
3,5 % und der Zwischensteuer für Stiftun-
gen auf 27,5  % (derzeit noch 23  %). Ge-
plante Zuwendungen an Privatstiftungen 
sollten daher nach Möglichkeit noch im 
Jahr 2025 vorgenommen werden.

– FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN


